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Der danische
Zivilschutzverband

Von Direktor Otto P. Petersen,
Kopenhagen

Anfinge und Entwicklung
bis zum Zweiten Weltkrieg

Bereits kurz nach dem Ersten Welt-
krieg ahnte man die Folgen der Ent-
wicklung auf militdrischem Gebiet,
die einen allfilligen kiinftigen Krieg
immer mehr umfassend — total —
gestaltete. Das brachte den Staaten
eine Reihe von neuen Aufgaben, wor-
unter besondere Massnahmen fiir den
Schutz der Zivilbevolkerung, fiir die
Wirtschaft usw. Man war sich in
Danemark wie andernorts klar dar-
uber, dass diese neuen Aufgaben der-
art umfassend und anspruchsvoll
waren, dass man zu ihrer Ldsung
weitgehend auf private Beteiligung
angewiesen war.

Nach dem Krieg 1914—1918 hatte
das Internationale Rote Kreuz sich
dafiir eingesetzt, dass zwischenstaat-
liche Vereinbarungen abgeschlossen
wilrden mit dem Ziel, den Luftkrieg
gegen die Zivilbevélkerung zu be-
grenzen; als diese Bestrebungen fehl-
geschlagen hatten, tiberliess es be-
kanntlich das Internationale Rote
Kreuz im Jahre 1932 den Rotkreuz-
verbdnden der einzelnen Lander, sich
praktisch dafiir einzusetzen, dass die
Zivilbevolkerung gegen die drohen-
den Gefahren aus der Luft geschiitzt
wirde.

Im Jahre 1933 behandelte die déa-
nische Regierung die Aufgabe, und
nach zwei Jahren Vorbereitung er-
hielt Dinemark sein erstes Luft-
schutzgesetz vom 11. Mai 1935. Zur
gleichen Zeit, da der Staat die Frage
aufgriff, hatte ein enger Kreis von
Privaten — ausgehend von der Er-
kenntnis, dass die Mitwirkung der
Einzelpersonen wiinschenswert sei —
darauf hingearbeitet, dass eine Ver-
einigung gebildet werde mit dem
Zweck, die Bevolkerung an diesen
wichtigen Aufgaben zu beteiligen.
Das fiihrte dazu, dass an einem Tref-
fen der Gesellschaft der Wissen-
schaften am 8. Juni 1934 mit Billi-
gung der Regierung die Ddnische
Luftschutzvereinigung gegriindet
wurde. Eine grosse Zahl von bedeu-
tenden Vereinen, Verbidnden und
Wirtschaftsunternehmungen schlos-
sen sich der Luftschutzvereinigung

an und waren in ihrer Leitung ver-
treten.

Die Aufgabe war nicht etwa, den
Luftschutz im Lande zu leiten und
die Verantwortung dafir zu uber-
nehmen, sondern vorerst, bei der Be-
volkerung Verstdndnis zu wecken fir
die Notwendigkeit des Luftschutzes.
Im Januar 1936 wurde mit dem
Innenministerium vereinbart, dass
die Dénische Luftschutzvereinigung
(DLF) folgende Aufgaben haben solle:

1. Aufkldarung der Bevolkerung;

2. Bildung freiwilliger Hilfskolonnen,
die den Behorden zur Verfigung
stehen wiirden;

3. Beratung von Privaten und Unter-
nehmungen in Fragen des Luft-
schutzes.

Nach dem Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges nahm die Arbeit des DLF
bedeutenden Umfang an, und am
31. Oktober 1940 wurde eine neue
Vereinbarung mit dem Innenministe-
rium getroffen. Gleichzeitig wurden
in sdmtlichen Polizeibezirken Kreis-
vereinigungen gebildet.

Bereits im Jahre 1939 hatte die
DLF Verhandlungen aufgenommen
mit einem Kreis von Frauen, die sich
einsetzten fiir die Bildung einer
Organisation von freiwilligen Frauen,
die zur Hilfe bereit wire, wenn der
Krieg sich nidhern wirde. Im Sep-
tember 1939 setzte die DLF den ersten
Frauenausschuss ein, welcher sich mit
der Organisation des FHD (Frauen-
Hilfsdienstes) befassen sollte. In der
Regierungssitzung vom 7. Méarz 1940
wurde der dénische Frauen-Hilfs-
dienst (DKB = Danske Kvinders Be-
redskab) mit besonderen Statuten
gegrindet.

Ueber die oben genannten Aufgaben
hinaus leistete die DLF und der DKB
eine umfassende Ausbildungsarbeit.
Am Schluss des Krieges hatte die
Landesvereinigung ausgebildet: rund
4000 Bezirks- und Hilfsberater, 2850
Instruktoren auf verschiedenen Sach-
gebieten, wovon 440 DKB-Instruk-
toren, ferner etwa 2100 Luftschutz-
leiter von freiwilligen Gruppen, etwa
2700 Betriebsluftschutzleiter. Die frei-
willigen Kolonnen im Lande umfass-
ten rund 50600 Personen, die Reserve-

kolonnen in den Luftschutzzonen
etwa 4200 Personen, der Luftschutz
in Einfamilienhdusern rund 10000
Personen und der DKB gegen 42 000
Frauen. Die DLF hatte somit rund
125 000 Helfer ausgebildet. Dazu kam
die Ausbildung einer betrichtlichen
Zahl von Aerzten, Samaritern, Haus-
widchtern und Fabrik-Luftschutz-
mannschaften — im ganzen 200 000
bis 300 000 Personen.

Die Organisation

Nachdem der Reichstag im Jahre
1949 das neue didnische Zivilschutz-
gesetz angenommen hatte, &dnderte
die DLF ihre Bezeichnung in «Zivil-
schutzverband» (ZSV), dem sich der
Frauen-Hilfsdienst (DKB) anschloss.
Die Aufgaben des ZSV wurden in
einer neuen Vereinbarung mit dem
Innenministerium festgelegt.

Die oberste Behérde des ZSV ist
der Landesrat, der sich zusammen-
setzt aus zwei Vertretern (je ein
ménnlicher und ein weiblicher) jedes
Kreisverbandes sowie aus je einem
Vertreter aller Unternehmungen, Ver-
einigungen, Verbinde und anderen
Korperschaften, die sich zur freiwil-
ligen Zivilschutztitigkeit zusammen-
geschlossen haben. Der Landesrat
umfasst etwa 500 Mitglieder aus allen
Bevilkerungsschichten. Er  wahlt
einen Vorsitzenden und je einen
maéannlichen und einen weiblichen
zweiten Vorsitzenden. Der Landesrat
wéhlt ferner einen Vorstand von 22
Mitglieder, wovon 12 Vertreter der
Kreisverbdande sein missen.

Jeder Kreisverband hat als oberstes
Organ eine Kreisvertretung, die nach
den gleichen Regeln bestellt wird
wie der Landesrat. Die Kreisvertre-
tung wihlt einen Vorsitzenden, je
einen weiblichen und einen ménn-
lichen Stellvertreter und einen Kreis-
vorstand von etwa elf Mitgliedern.

Die laufende Verwaltungsarbeit des
ZSV wird erledigt von einem Landes-
sekretariat, dem ein Direktor vor-
steht und das etwa 15 Personen be-
schaftigt. Es gliedert sich in die Ab-
teilungen Sekretariat, Ausbildung,
Buchhaltung und Information. Alle
Aufgaben werden gelost in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Amt fir
Zivilschutz und nach Richtlinien, die
von diesem gutgeheissen sind. Eben-
so stehen die Kreisverbinde in enger
Zusammenarbeit mit den Zivilschutz-
ausschiissen, Polizeivorstdnden und
Krankenh&usern.

Aufgaben

Die Aufgaben des ZSV koénnen in
folgende Hauptgruppen zusammen-
gefasst werden:

1. Werbung von Freiwilligen und Mit-
wirkung bei ihrer Ausbildung;
2. Mithilfe bei der Errichtung und

Ausbildung von Betriebs- und

Blockwehren;
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3. Errichtung und Ausbildung von
freiwilligen Einzelhaus- und Ge-
meinde- bzw. Quartierwehren;

4. Aufklarung und Beratung der Be-
volkerung betreffend alle Mass-
nahmen, die vom einzelnen Bilirger
zu treffen sind oder durch die
Oeffentlichkeit getroffen werden.

Werbung
und Ausbildung von Freiwilligen

Wie bereits erwidhnt, ist es Auf-
gabe des ZSV, nicht nur Freiwillige
zu werben, sondern ihnen auch eine
Grundausbildung zu vermitteln.

Fir die Grundausbildung werden
etwa 20 Stunden beansprucht; sie
umfasst die Grundkenntnis der Auf-
gaben und der Organisation des Zivil-
schutzes, ferner die Unterweisung in
Brandbekdmpfung und Erster Hilfe.
Als Lehrer amten die durch den ZSV
ausgebildeten nebenamtlichen In-
struktoren (zurzeit etwa 500); fir
Brandbekdmpfung und Erste Hilfe
zudem noch Spezialisten. Ausser den
weiblichen und maéannlichen neben-
amtlichen Instruktoren steht in je-
dem Bezirk ein besonders ausgebil-
deter Chefinstruktor zur Verfiigung,
welcher sowohl die Grundausbildung
leitet wie auch die Ausbildung
von Gruppenleitern (Block-, Einzel-
haus-, Quartier- bzw. Gemeindechefs)
durchfiihrt.

Ueberdies hat der ZSV ausgebildet:
etwa 200 Spezialinstruktoren des Be-
treuungsdienstes als Hilfen fiir die
ZS-Zonen und etwa 300 Instruktoren
des Hilfsdienstes auf dem Land als
Hilfen der Polizeivorstdnde. Um den
Instruktoren und Leitern ihre Auf-
gabe zu erleichtern, hat der Verband
eine Reihe Aufkldrungsschriften —
bisher 36 — ausarbeiten lassen. Fer-
ner hat er eine Anzahl Lehrfilme
und Lichtbildserien angeschafft oder
hergestellt, die durch die Bezirks-
organisationen gekauft oder entliehen
werden konnen.

Auch bei der Vorbereitung der
Evakuierung, die den Polizeivorstan-
den untersteht, hat der Verband mit-
geholfen, indem er etwa 4400 Hilfs-
stellenleiter (etwa 90 % des gesamten
Bedarfs) ausbildete und indem er die
fiir die Hilfsstellen notwendigen Frei-
willigen geworben und ausgebildet
hat. Ebenso arbeitet der Verband zu-
sammen mit den Krankenhiusern; er
hat mitgeholfen, gegen 6000 Frauen
zu gewinnen und zu freiwilligen
Krankenpflegerinnen auszubilden.

Selbstschutz

Als wichtigste Aufgabe des ZSV
kann der Selbstschutz genannt wer-
den. Durch Gesetz vorgeschrieben ist
die Errichtung von Betriebs- und
Blockwehren, bei welcher der ZSV
mitwirkt, widhrend die Einzelhaus-
und Quartierwehren auf freiwilligem
Wege, jedoch unter Mitwirkung des
ZSV, errichtet werden.

Im Jahre 1951 erliess das Amt fir
ZS Richtlinien fiir den Betriebsschutz.
Dabei war es in erster Linie Aufgabe
des ZSV, die Chefs und ihre Stell-
vertreter auszubilden. Dies betraf
insgesamt 1385 Unternehmungen und
Krankenhduser, filir die demnach
2770 Leiter und Stellvertreter auszu-
bilden waren. Die Kurse wurden un-
ter der Leitung des ZSV hauptsich-
lich in Kopenhagen durchgefiihrt;
einige auch in den grosseren Provinz-
stddten. Bereits Ende 1951 war diese
Arbeit zur Hauptsache geleistet, und
bis heute sind gegen 4500 Gruppen-
leiter ausgebildet worden. Gleichzei-
tig wurden die Kreisinstruktoren in
ausgedehntem Masse fiir die Grund-
ausbildung von Betriebspersonal ein-
gesetzt, wiahrend der Verband den
Unternehmen beim Aufbau des Be-
triebsschutzes und bei der Beschaf-
fung von Material mit Rat und Tat
zur Seite stand.

Auch der freiwillige ZS in Land-
gemeinden wurde sogleich an die
Hand genommen. Dieser ist heute mit
dem Evakuierungsdienst in Land-
gebieten zu einem einzigen Hilfs-
dienst in jeder Gemeinde zusammen-
gefasst. Von den 10000 Leitern, die
zur Verfiigung stehen sollten, sind
bisher rund 9000 ausgebildet.

Die Arbeit fiir den Einzelhausschutz
war mit etlichen Schwierigkeiten ver-
bunden. Der Bedarf an Hauswehr-
leitern wird auf etwa 3400 geschéatzt;
bisher sind aber nur deren 1300, also
etwa 38 %, ausgebildet.

Die Richtlinien fiir den Blockschutz
wurden vom Amt fiir ZS im Jahre
1952 herausgegeben. Diese sahen vor,
dass die Stddte durch die ZS-Aus-
schiisse in Hausgruppen einzuteilen
seien, bevor der ZSV seine Aufgabe
beginnen konne. Diese umfasste einer-
seits die Mithilfe bei der Auswahl
von Blockwehrleitern und deren Stell-
vertreter, anderseits ihre Ausbil-
dung in Kursen innerhalb der Polizei-
bezirke. Diese Kurse stehen unter der
Leitung und Aufsicht des ZSV. Es
dauerte einige Zeit, bis die Arbeit
in den Blockwehren aufgenommen
werden konnte. Zu Beginn des Jahres
1954 konnte damit begonnen werden,
obwohl auch hier die Schwierigkeiten
recht gross waren. Widhrend etwa
8500 Blochschutzleiter und Stellver-
treter bendttigt werden, sind bisher
nur etwa 4500, also etwas mehr als
die Hilfte, ausgebildet worden.

Aufkldarung

Fir diese Aufgabe werden selbst-

verstandlich, soweit mdoglich, die
offentlichen Nachrichtenmittel —
Presse, Radio, Fernsehen — ein-

gesetzt. Der ZSV selbst gibt ein Mo-
natsblatt heraus, das «Zivilschutz-
Blatt» (Civilforsvarsbladet), das lau-
fend aktuelle Aufsidtze iliber Fragen
des ZS bringt. Der ZSV unterhilt
auch einen Filmdienst fiir den déni-

schen ZS; er schafft ausldndische
Filme an, stellt dédnische selbst her
und leiht sie aus. Er verfiigt sowohl
iber 16-mm-Schmalfilme wie auch
uber 35-mm-Normalfilme.DieSchmal-
filme werden an die ZS-Kreise, an
Vereinigungen usw. ausgeliehen.
Schiatzungsweise werden jahrlich an
die 2500 Streifen vorgefiihrt. Die Nor-
malfilme werden vor allem her-
gestellt, um in den Kinotheatern als
Vorfilme gezeigt zu werden. Solche
Streifen werden seit 1959 hergestellt.
Sie werden wihrend des ganzen Jah-
res abwechslungsweise vorgefiihrt.
Gegenwirtig lauft ein Kurzfilm tber
den radioaktiven Niederschlag wih-
rend vier Monaten in den Kino-
theatern des Landes zur Ergidnzung
der Broschiire, die vom Staatsmini-
sterium an die Bevolkerung des Lan-
des verteilt worden ist.

Der ZSV stellt auch Ausstellungen
zusammen, die liberall dort gezeigt
werden, wo fiir die Sache des ZS ge-
worben wird. Gegenwirtig sind zwei
solche Wanderausstellungen unter-
wegs, eine liber den Atomschutz und
eine kleinere iiber die Frau im Zivil-
schutz. Je nach Bedarf arbeitet der
ZSV ferner Broschiiren und Plakate
u. a. m. aus. Im Laufe des Jahres
1962 werden etwa 53 000 Broschiiren,
45 000 Instruktionshefte, 1000 Plakate
und 2000 Bildserien verteilt.

Schliesslich sei noch erwahnt, dass
im Januar dieses Jahres der ZSV be-
gonnen hat, in Zusammenarbeit mit
dem Dénischen Roten Kreuz und mit
dem Arbeiter-Samariterbund die Be-
volkerung in kleinen Kursen zu 14
Stunden auszubilden in den Grund-
begriffen der Brandbekdmpfung (2
Stunden) und der Ersten Hilfe (6 X 2
Stunden). Die Zahl der Teilnehmer
an diesen Kursen liegt bei ungefdahr
2000 monatlich.

Finanzierung

Der ZSV erhédlt vom Staat jahrlich
Zuschiisse, von denen ein Teil an die
einzelnen Bezirke verteilt wird. Dar-
Uber hinaus verglitet der Staat alle
Ausgaben fiir die Grundausbildung
und fir die Ausbildung von Leitern.

Ausserdem beschaffen die Bezirks-
vereinigungen fir sich selbst auf an-
dern Wegen finanzielle Mittel zur
Losung ihrer Aufgaben — vor allem
in Form von Zuschiissen der Ge-
meinden.

Der déanische Zivilschutzverband
erhdlt fir seine Aufkldrungs- und
Kurstédtigkeit einen jahrlichen Staats-
beitrag von rund 800 000 Kronen. Das
sind eine halbe Million Schweizer
Franken.

Feuer breitet sich nicht aus,

hast Du MINIMAX im Haus!




	Der dänische Zivilschutzverband

